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Verordnung über die Entschädigung bei ehrenamtlicher Tätigkeit in den Kommunen
(Kommunal-Entschädigungsverordnung - KomEVO)

Vom 29. Mai 2019

§ 9
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche
Tätigkeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Ehrenamtlich tätigen Mitgliedern einer Freiwilligen Feuerwehr kann eine funktionsbezogene Auf-
wandsentschädigung in Form einer monatlichen Pauschale gewährt werden. Die monatliche Pauscha-
le nach Satz 1 darf für die aufgeführten Funktionen die folgenden Höchstbeträge nicht überschreiten:

1. Kreisbrandmeister 500 Euro,

 

2. Stellvertretender Kreisbrandmeister oder Abschnittsleiter 300 Euro,

 

3. Kreisjugendfeuerwehrwart 200 Euro,

 

4. Führer einer Einheit für besondere Einsätze 60 Euro,

 

5. Gemeindewehrleiter oder Stadtwehrleiter 350 Euro,

 

6. Ortswehrleiter 150 Euro,

 

7. Verbandsführer 70 Euro,

 

8. Zugführer 60 Euro,

 

9. Gruppenführer 50 Euro,

 

10. Gemeindejugendfeuerwehrwart 110 Euro,

 

11. Ortsjugendfeuerwehrwart 80 Euro,

 

12. Verantwortlicher für Kinderfeuerwehren der Gemeindefeuerwehr oder Stadtfeuerwehr 110 Eu-
ro,

 

13. Verantwortlicher für Kinderfeuerwehren in Ortsfeuerwehren 80 Euro und
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14. Gerätewart 100 Euro.

 

Für den Verhinderungsfall gilt § 7 Abs. 3 entsprechend. Einem Stellvertreter der Funktionen nach
Satz 2 Nr. 5 und 6, dem in seiner Funktion eine Führungsaufgabe dauerhaft mit einem eigenen Aufga-
benbereich zugewiesen ist, kann eine Aufwandsentschädigung in Form einer monatlichen Pauschale
bis zu 75 v. H. des Höchstbetrages des Vertretenen gewährt werden.

(2) Ehrenamtlich tätige Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr können neben oder anstelle einer mo-
natlichen Pauschale eine Aufwandsentschädigung in Form einer anlassbezogenen Pauschale erhalten.
Die anlassbezogene Pauschale nach Satz 1 darf für die aufgeführten Anlässe die folgenden Höchstbe-
träge nicht überschreiten:

1. pro Einsatz 15 Euro und

 

2. pro angeordneter Bereitschaftsdienst im Feuerwehrhaus 7 Euro.

 

(3) Ehrenamtlich tätige Kreisausbilder erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form einer anlassbe-
zogenen Pauschale, die pro Ausbildungsstunde 10 Euro nicht überschreiten darf. Sie können daneben
eine monatliche Pauschale von bis zu 40 Euro erhalten. In der Satzung kann die Gewährung der mo-
natlichen Pauschale von einer bestimmten Zahl der für den Kreisausbilder im Jahr geplanten Ausbil-
dungsveranstaltungen abhängig gemacht werden. Ausbildungshelfer erhalten eine Aufwandsentschä-
digung in Form einer anlassbezogenen Pauschale, die pro Ausbildungsstunde 8 Euro nicht überschrei-
ten darf. Sie können daneben eine monatliche Pauschale bis zur Hälfte des nach Satz 2 einem Kreis-
ausbilder gewährten Betrages erhalten.

Redaktionelle Hinweise
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